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Tagesordnung der Stadtratssitzung am 10.12.2018 um 17.00 Uhr  
  

Öffentliche Sitzung 

 1.   Bekanntgaben  
  
 2.   Das neue Alfred-Delp-Quartier; Vorstellung des städtebaulichen Entwurfs durch 

die Fachplaner Hr. Gebhard, Büro Morpho-Logic (Städtebau), Fr. Lex-Kerfers, 
Lex-Kerfers_Landschaftsarchitekten (Grünplanung) u. Hr. Ammerl, Büro Ober-
meyer (Verkehrsplanung)  

  
 3.   Gebrüder-Röls-Schule; 

Anbau zur offenen Ganztagsschule - Finanzierungs- und Baubeschluss  
  
 4.   Bürgerspital  
  
 4.1.   Gemeinsame Anträge an den Stadtrat; Bildung eines eigenständigen Spital-

ausschusses  
  
 4.2.   1. Nachtragshaushaltssatzung der Spitalstiftung Donauwörth für das Haushalts-

jahr 2018  
  
 5.   Überprüfung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer  
  
 6.   Erlass einer Fahrradabstellplatzsatzung  
  
 7.   Auftragsvergabe Rechen Kläranlage Donauwörth  
  
 8.   Vorstellung der neuen Website  
  
 9.   Jahresschlussworte des Oberbürgermeisters  
  
 10.   Nachträglich Eingegangenes  
  

Nichtöffentliche Sitzung 

 
 



 
 
Bau- und Energieberatung im Stadtbauamt Donauwörth 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, einmal im Monat können Sie im Stadtbauamt 
Fragen zu Bauvorhaben aller Art, zu den Genehmigungsverfahren und zum Thema 
Energieeinsparen bei Gebäuden stellen. 
 
Die nächste kostenlose Beratung findet am Dienstag, 11.12.2018, von 15.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Nutzen Sie diese Dienstleistung der Stadt, um Ihr Bauvorhaben rasch, unkompliziert 
und zur Zufriedenheit aller Beteiligten realisieren zu können!  
Zur Bau- und Energieberatung kommen Sie bitte ins Stadtbauamt, 1.Stock, 
Zimmer Nr. 113. 
 
 
Sperrung Turnhalle der Sebastian-Franck-Schule  
 
Ab Freitag, 14. Dezember 2018, ist die Turnhalle der Sebastian-Franck-Schule in der 
Parkstadt wegen einer schulischen Veranstaltung bis einschließlich 21. Dezember, 
also bis zum Beginn der Weihnachtsferien, gesperrt. In dieser Zeit steht die Halle für 
den gesamten Schul- und Vereinssport nicht zur Verfügung.  
Die Turnhalle ist nach den Ferien ab Montag, 7. Januar 2019, wieder nutzbar. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis.  
 
 
Rattenbekämpfung 
 
Im Auftrag der Stadt Donauwörth führt eine Schädlingsbekämpfungsfirma am Mon-
tag, den 10. Dezember 2018, im gesamten Stadtgebiet einschließlich aller Stadtteile 
eine Rattenbekämpfung durch. 
Sollten Sie auf Ihrem Grundstück Rattenbefall festgestellt haben, können Sie dies 
mündlich oder telefonisch bis zum Bekämpfungstermin beim Ordnungsamt, Neue 
Kanzlei, Zimmer 004, Tel. 0906 / 789-311 melden. 
Befallsmeldungen können auch in die in den einzelnen Stadtteilen aufgestellten Mel-
dekästen eingeworfen werden. 
Den Betrieben und Grundstücksbesitzern entstehen für eine durchgeführte Bekämp-
fungsaktion keine Kosten. 
Es kommen nur Bekämpfungsmittel zum Einsatz, die von der Biologischen Bundes-
anstalt für Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig geprüft und zugelassen sind. 
Die Techniker der beauftragten Firma sind im Besitz der notwendigen Sachkenntnis 
nach den Bestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes und der Gefahrstoffverord-
nung. 
 
 
 
 
 



Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Donauwörth 
„Stadtwerke Donauwörth“ 

 
 

Aufgrund von Artikel 23 Satz 1, Art. 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 27.07.2009 (GVBl S. 400) erlässt die Stadt Donauwörth 
folgende Satzung: 

 
§ 1 

Eigenbetrieb, Name, Stammkapital 
 

(1) Die Stadtwerke der Stadt Donauwörth werden als organisatorisch, verwaltungs-
mäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Donauwörth geführt. 
 
(2) Der Eigenbetrieb führt den Namen Stadtwerke Donauwörth. Die Stadt tritt in An-
gelegenheiten des Eigenbetriebes unter diesem Namen im gesamten Geschäfts- und 
Rechtsverkehr auf. 
 
(3) Das Stammkapital der Stadtwerke beträgt 1.500.000 €. 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
(1) Aufgabe der Stadtwerke ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser, die 
Behandlung des Abwassers, der Betrieb von Parkhäusern sowie die Erzeugung und 
der Verkauf von Strom. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung 
und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben der Stadtwerke 
fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Zur Förderung der Aufgaben 
der Stadtwerke können sich die Stadtwerke im Rahmen der Gesetze an anderen Un-
ternehmen beteiligen. 
 
(2) Außerhalb des Stadtgebietes können die Stadtwerke im Rahmen der Gesetze 
tätig werden zur Förderung ihrer in Abs. 1 bezeichneten Aufgaben. 
 
(3) Die Stadtwerke sind in Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 zuständig für die Re-
gelungen nach kommunalrechtlichen Vorschriften, - einschließlich des Erlasses von 
Bescheiden - (z.B. Beiträge, Gebühren, Kostenerstattungen). Entsprechendes gilt 
auch für die Erhebung privatrechtlicher Entgelte (z.B. Baukosten- und Investitions-
kostenzuschüsse, Anschluss- und Leistungsentgelte) sowie für die Durchführung al-
ler weiteren Maßnahmen im Vollzug. 
 

§ 3 
Für die Stadtwerke zuständige Organe 

 
Zuständige Organe für die Angelegenheiten der Stadtwerke sind: 
 
        Werkleitung (§ 4) 
        Werkausschuss (§ 5) 
        Stadtrat (§ 6) 



        Oberbürgermeister (§ 7) 
 

§ 4 
Die Werkleitung 

 
(1) Die Werkleitung besteht aus einem Werkleiter. Ein Stellvertreter wird bestellt. 
 
(2) Die Werkleitung führt die laufenden Geschäfte der Stadtwerke. Laufende Ge-
schäfte sind insbesondere 
 

1. die selbständige verantwortliche Leitung der Stadtwerke einschließlich Orga-
nisation und Geschäftsleitung (Erlass einer Geschäftsordnung)  

2. wiederkehrende Geschäfte, z.B. Werk- und Dienstverträge, Beschaffung von 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern des laufenden Be-
darfs, auch soweit die Gegenstände auf Lager genommen werden 

3. die Regelungen nach § 2 Abs. 3,  
 

soweit nicht der Werkausschuss (§ 5) oder der Stadtrat (§ 6) zuständig ist. 
 

(3) Die Werkleitung ist Dienstvorgesetzter der Beamten im Eigenbetrieb und führt die 
Dienstaufsicht über sie und die im Eigenbetrieb tätigen Arbeitnehmer. Die Werklei-
tung ist auch zuständig für den Personaleinsatz. Im Übrigen wird auf § 7 Abs. 2 die-
ser Satzung verwiesen. 
 
(4) Die Werkleitung bereitet in den Angelegenheiten der Stadtwerke die Beschlüsse 
des Stadtrates und des Werkausschusses verwaltungsmäßig vor. Stadtrat und 
Werkausschuss geben ihr in Angelegenheiten der Stadtwerke die Möglichkeit zum 
Vortrag. 
 
(5) In Angelegenheiten der Stadtwerke vertritt die Werkleitung, soweit es sich dabei 
um laufende Geschäfte handelt, die Stadt nach außen. Einzelheiten werden in der 
Geschäftsordnung geregelt. 
 
(6) Die Werkleitung hat dem Oberbürgermeister und dem Werkausschuss halbjähr-
lich Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie 
über die Abwicklung des Vermögensplanes schriftlich vorzulegen. 
 

§ 5 
Zuständigkeit des Werkausschusses 

 
(1) Der Werkausschuss kann jederzeit von der Werkleitung über den Gang der Ge-
schäfte und die Lage des Unternehmens Berichterstattung verlangen. 
 
(2) Der Werkausschuss ist als vorberatender Ausschuss in allen Angelegenheiten 
der Stadtwerke tätig, die dem Beschluss des Stadtrates unterliegen. 
 
(3) Der Werkausschuss entscheidet als beschließender Ausschuss über alle 
Werksangelegenheiten, soweit nicht die Werkleitung (§ 4), der Stadtrat (§ 6) oder der 
Oberbürgermeister (§ 7) zuständig sind, insbesondere über 
 

1. Erlass einer Dienstanweisung 



2. Mehrausgaben für einzelne Vorhaben des Vermögensplanes, die 10 % des 
Ansatzes, mindestens jedoch den Betrag von 15.000 € übersteigen (§ 15 Abs. 
5 S. 2 EBV) 

3. erfolgsgefährdende Mehraufwendungen (§ 14 Abs. 3 S. 2 EBV), soweit sie 
den Betrag von 10.000 € übersteigen 

4. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, insbesonde-
re Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten sowie die Gewährung von Darlehen, wenn der 
Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 15.000 € überschreitet 

5. Aufnahme von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften sowie über den Ab-
schluss sonstiger Rechtsgeschäfte, die einer Aufnahme von Darlehen wirt-
schaftlich gleichkommen, soweit sie den Betrag von 15.000 € überschreiten 

6. Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des Vermögensplanes, 
wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 30.000 € übersteigt 

7. Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen, 
soweit der Gegenstandswert im Einzelfall mehr als 10.000 € beträgt 

8. Einleitung eines Rechtsstreites (Aktivprozess), soweit der Streitwert mehr als 
2.500 € im Einzelfall beträgt 

9. Personalangelegenheiten (Art. 43 Abs. 1 Satz 1 GO), soweit nicht der Stadt-
rat, der Oberbürgermeister oder die Werkleitung zuständig ist 

10. Vorschlag an den Stadtrat, den Jahresabschluss festzustellen und über die 
Behandlung des Ergebnisses zu entscheiden 

11. Gewährung von Gehaltsvorschüssen und Darlehen an die Werkleitung, deren 
Stellvertreter und an Bedienstete der Stadtwerke, die mit diesen verwandt 
sind. 

 
§ 6 

Zuständigkeit des Stadtrates 
 

(1) Der Stadtrat beschließt über 
 
 

1. Erlass und Änderung von Satzungen 
2. Bestellung des Werkausschusses und seiner Mitglieder 
3. Bestellung der Werkleitung sowie Berufung und Abberufung ihrer Mitglieder 

und deren Stellvertreter sowie Regelung der Dienstverhältnisse 
4. Ernennung, Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung, Abordnung, Verset-

zung, Ruhestandsversetzung und Entlassung der Bediensteten, soweit nicht 
der Werkausschuss, Oberbürgermeister oder die Werkleitung zuständig ist 

5. den Wirtschaftsplan sowie dessen Änderung 
6. Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss 
7. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, Verwendung des Jahresge-

winns, Behandlung des Jahresverlustes sowie Entlastung der Werkleitung 
8. Rückzahlung von Eigenkapital 
9. Verfügungen über Anlagevermögen und die Verpflichtung hierzu, insbesonde-

re Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den 
Betrag von 100.000 € überschreitet, sowie die Veräußerung von Vermögens-
gegenständen unter ihrem Wert und die Verpflichtung hierzu 

10. Wesentliche Änderungen des Betriebsumfanges der Stadtwerke, insbesonde-
re die Übernahme von neuen Aufgaben 



11. Änderung der Rechtsform der Stadtwerke 
 
(2) Der Stadtrat kann die Entscheidung in weiteren Angelegenheiten, für die der 
Werkausschuss zuständig ist, im Einzelfall an sich ziehen. 
 

§ 7 
Zuständigkeit des Oberbürgermeisters 

 
(1) Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Werkausschusses. Er ist Dienstvor-
gesetzter der im Beamtenverhältnis stehenden Werkleitung bzw. Vorgesetzter der 
nicht im Beamtenverhältnis stehenden Werkleitung. 
 
(2) Der Oberbürgermeister der Stadt Donauwörth ist in Abstimmung mit der Werklei-
tung zuständig für Personalangelegenheiten, die der Stadtrat nach Art. 88 Abs. 3 
Satz 4 i.V. mit Art. 43 Abs. 2 GO übertragen hat, insbesondere für die Ernennung, 
Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung, Abordnung, Versetzung, Ruhestands-
versetzung und Entlassung bei Beamten bis Besoldungsgruppe A 9 der 2. Qualifika-
tionsebene, bei Arbeitnehmern bis Entgeltgruppe 8 des TVöD oder bis zu einem ent-
sprechenden Entgelt. 
 
(3) Der Oberbürgermeister erlässt anstelle des Stadtrates und des Werkausschusses 
für die Stadtwerke dringliche Anordnungen und besorgt für diesen unaufschiebbare 
Geschäfte. 
 

§ 8 
Beauftragung von Dienststellen der Stadtverwaltung 

 
Die Werkleitung kann mit Einverständnis des Oberbürgermeisters Fachdienststellen 
der Stadtverwaltung gegen Kostenerstattung mit der Bearbeitung einschlägiger Ge-
schäftsvorfälle betrauen. 
 

§ 9 
Verpflichtungserklärungen 

 
(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform bzw. sind in einem im Zeit-
punkt der Erklärung zulässigen schriftformersetzenden Verfahren abzugeben. Die 
Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen „Stadtwerke Donauwörth“ durch jeweils 
einen Vertretungsberechtigten. 
 
(2) Die Werkleitung unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertretungszusatzes, ihre 
Stellvertreter mit dem Zusatz „in Vertretung“, andere Vertretungsberechtigte mit dem 
Zusatz „im Auftrag“. 
 

§ 10 
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 

 
(1) Die Stadtwerke sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Die Aufga-
benerfüllung hat nach dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu er-
folgen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über Wirt-
schaftsführung und Rechnungswesen. 
 



(2) Die Werkleitung hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und die Erfolgsüber-
sicht bis zum Ablauf von 6 Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres aufzustellen, 
zu unterschreiben und vorzulegen (§ 25 EBV). 
 

§ 11 
Wirtschaftsjahr 

 
Das Wirtschaftsjahr der Stadtwerke ist das Kalenderjahr. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Betriebssatzung der Stadtwerke Donauwörth vom 16.07.2007 außer Kraft. 
 
 
Donauwörth, 29.11.2018 
Stadt Donauwörth 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 
 
 
Bürgertelefon 
 
Unter der Nummer 789-789 sind Sie bei Tag und Nacht mit Ihrem Rathaus verbun-
den. Das Bürgertelefon nimmt Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf. Eine Ant-
wort bekommen Sie so schnell wie möglich! Anonyme Anrufe werden nicht bearbei-
tet! 
 
 
Stadtbibliothek 
 
Über 35.000 Medien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Brett- und Konsolenspiele, 
Hör-CDs und e-Books) gibt es aus unserem Sortiment  zu  entleihen. Besuchen Sie 
unseren Web-Katalog auf www.donauwoerth.de, dort können Sie rund um die Uhr 
Medien suchen, vorbestellen, Ihr Leserkonto einsehen und Medien selbstständig ver-
längern. 
Auf der Plattform www.onleihe-schwaben.de sehen Sie das umfangreiche digitale 
Angebot in Form von e-Books, e-Audios und e-Papers und können dann ihre ge-
wünschten Titel auf Ihren PC, Tablet oder mp3-Player herunterladen. 
 
Stadtbibliothek Donauwörth | Reichsstraße 32 | 86609 Donauwörth 
Tel.: +49 906 23320 | E-Mail: stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de 
Web: www.donauwoerth.de 
facebook: www.facebook.com/Stadtbibliothek.Donauwoerth 
 
Öffnungszeiten: 
Montag             13.00 – 18.30 Uhr 
Dienstag             9.00 -  13.00 Uhr 
Mittwoch           13.00 –  18.30 Uhr 
Donnerstag         9.00 – 13.00 Uhr 



Freitag               13.00 – 18.30 Uhr 
Jeder 1. Samstag im Monat: 9.00 – 13.00 Uhr 
 
Medienkatalog: 
http://webopac.winbiap.de/donauwoerth 

 
Bibliothekskataloge im Internet: 
http://www.schwabenfindus.de/ 
http://www.onleihe-schwaben.de/schwaben 

 
 
 
Stadt Donauwörth 
Armin Neudert 
Oberbürgermeister 
 
 


